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Ärztliche Verordnung
[bookmark: _GoBack]Perücke, Gesichtsepithese und Sprechhilfegerät der AHV
Name & Vorname:			Geburtsdatum:		
1. 	Genaue Diagnose/n:

	

	

	
2. Bei der versicherten Person sind die medizinischen Voraussetzungen für die Abgabe des folgenden Hilfsmittels erfüllt:

☐	Perücke: Die äussere Erscheinung der versicherten Person wird durch fehlendes Haar beeinträchtigt. Die Perücke muss aus medizinischen Gründen mindestens 1 Jahr getragen werden.

· Lichtet sich die Haartracht altersbedingt, so besteht kein Anspruch.

☐	Gesichtsepithese: Zum Bedecken eines Defekts oder als Ersatz für fehlende Gesichtspartien (Ohrmuschel, Nasen-, Kieferersatzstück, Augenepithese, Gaumenplatte usw.).


☐	Sprechhilfegerät: Die versicherte Person ist laryngektomiert und kann die Ösophagussprache nicht oder nur ungenügend erlernen.

· Stimmprothesen, welche zwischen Speise- und Luftröhre eingesetzt werden, erfüllen den Begriff eines Hilfsmittels nicht.
Bemerkungen

	

	

Datum:		

Vorname und Name:		
Adresse:
(Praxis oder Spital/Klinik)		
Stempel und Unterschrift
des Arztes/der Ärztin:		
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Sozialversicherung




